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Für die E rfüllung des Tatbestandes ist Vorsatz erforderlich. Der T äter 
muß sich bew ußt sein, daß er einen Befehl erhalten  hat, den er bew ußt 
nicht ausführen will.

Wird die Tat von m ehr als zwei M ilitärpersonen gemeinschaftlich 
begangen, ist das Vorliegen des § 259 (Meuterei) zu prüfen.

i

§ 258 

H an d e ln  au f  B efeh l

(1) Eine M ilitärperson ist fü r eine Handlung, die sie in 
A usführung des Befehls eines Vorgesetzten begeht, s tra f
rechtlich nicht verantw ortlich, es sei denn, die A usführung des 
Befehls verstößt offensichtlich gegen die anerkannten  Normen 
des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze.

(2) W erden durch die A usführung eines Befehls durch den 
U nterstellten  die anerkannten  Norm en des Völkerrechts oder 
ein Strafgesetz verletzt, ist dafür auch der Vorgesetzte stra f
rechtlich verantw ortlich, der den Befehl erte ilt hat.

(3) Die Verweigerung oder N ichtausführung eines Befehls, 
dessen A usführung gegen die anerkannten  Norm en des Völ
kerrechts oder gegen Strafgesetze verstoßen w ürde, begrün
det keine strafrechtliche V erantwortlichkeit.

1. Diese Bestim m ung entspricht dem hum anistischen C harakter u n 
seres sozialistischen Rechts und der strik ten  Beachtung völkerrecht

licher Prinzipien. Sie sichert dam it allseitig und stets eine auf der G rund
lage der sozialistischen Gesetzlichkeit beruhende Befehlsgebung und 
-ausführung.

Die gesamte Bevölkerung der DDR, vor allem  aber die M ilitärange
hörigen, haben die hohe Verpflichtung, M enschenrecht und M enschen
w ürde gegen ih re  w iderw ärtigsten  Verletzungen durch im perialistische 
Kriegs- und Aggressionspolitik zu verteidigen. Gesetz- und völkerrechts
w idrige Befehle entsprechen nicht dem sozialistischen C harak ter der 
N ationalen Volksarmee, dem politisch-m oralischen V erantw ortungsbew ußt
sein der Vorgesetzten und den Prinzipien der sozialistischen Gesetzlich
keit.

2. Neu in § 258 aufgenom m en w urde die str. V erantw . des Befehls
gebers fü r einen rechtsw idrigen Befehl.

Es w urde des w eiteren der G rundsatz rechtlich festgelegt, daß eine 
M ilitärperson fü r eine Handlung, die sie in A usführung des Befehls eines 
Vorgesetzten begeht, strafrechtlich nicht verantw ortlich ist, w enn nicht 
die A usführung des Befehls offensichtlich gegen die anerkannten  Norm en 
des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze verstößt.

F ü r die Begründung der str. V erantw . w urde das K riterium  offen
sichtlich neu in das Gesetz aufgenommen, das sowohl objektives als auch


